
Päpstliche Kurialen während des grossen Schismas. 563 

nachweisbar. Die Computatoren gehörten ja zum festen 
Stock der geschulten Beamten und deshalb wurde wohl 
mit Vorliebe gerade ein Scriptor, der schon einmal Com­
putator gewesen war, zum Bureauchef ernannt. Wir finden 
aber auch den umgekehrten Pall: N. de Rugis, der in 
2 Amtsperioden als Reskribendar fungierte, ist am Ende 
des Pontifikats Bonifaz’ IX. als Computator nachweisbar. 
Dies hängt wohl damit zusammen, dass der Bureauchef 
ja immer nur ein halbes Jahr sein Amt behält, um dann 
wieder in das Colleg, an dessen Spitze er gestanden hatte, 
zurückzutreten.

Im Uebrigen lässt sich von den Computatoren un­
gefähr das Gleiche sagen wie von den Reskribendaren, 
weniger freilich betreffs der Dauer ihrer Thätigkeit, da 
hierfür das Material nicht genügend ist, doch finde ich 
den Th. Fabri 1391 und 1392 im Justiz-, 1392 und 1393 
im Gratialbureau, im ersten Falle könnte man Stellen­
vertretung für 1391, im zweiten längere Amtsdauer oder 
überhaupt spätere Taxierung annehmen, letztere wäre 
sowohl hier wie bei P. Petra möglich, da Kanzleiregel 
n. 15—15b ja erst 1392 erlassen wurde. Wirkliche Ver­
stösse gegen sie kann ich nicht feststellen. Zu derselben 
Zeit in beiden Bureaus thätig sind G. Gregorii und 
Th. Fabri. Sollten alle diese Unregelmässigkeiten viel­
leicht auf äussere Gründe — Wirren in Rom, Aufenthalt 
der Kurie in Perugia etc. — zurückzuführen sein?

Für die Frage der Stellvertretung eines Computators 
als gleichzeitigen Schreibers sind die bei Jansen 1. c. 
S. 154 und 155 angeführten Vermerke von Interesse. 
Nach ihnen war M. de Novaria Computator im Gratial­
bureau Januar — Juni 1404. Auf der einen Bulle vom 
30. Januar 1404 unterschrieb er als Computator, zugleich 
aber findet sich aussen rechts auf dem Umbug, wo die 
Scriptoren signierten, der Vermerk: pro M. de Novaria 
Gremis. Damit stimmt aufs beste, dass sich auch sonst 
keine Beispiele anführen lassen, dass der Reskribendar 
oder Computator während dieser ihrer Amtszeit wirklich 
in Person mundiert haben, mit der einzigen Ausnahme des 
A. de Baronibus, der in Mon. Vat. Hung. I, 3 n. 195, 
1391 Oktober 3 zugleich Computator und Scriptor ist.


